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In gleicher Weise sind Sachverhaltsklärungen gemäß § 12 mög

l ich, wenn das die Gefahr verursachende Verhalten berei ts 

längere Zeit  zurückl iegt,  die Gefahr aber noch gegenwärt ig 

ist ,  z.  B. eine an eine Hauswand angebrachte Losung wird erst 

s ichtbar,  nachdem vor dieser abgestel l te Gegenstände wegge

räumt werden. In diesem Fal le haben sich die auf der Grundlage 

des VP-Gesetzes einzulei tenden Maßnahmen nicht nur auf die von 

der Losung ausgehenden direkten Gefahren, z.  B. in Form der 

Beseit igung der Losung durch Oberst reichen, zu erstrecken.

Es ist  auch erforderl ich, den Verursacher der Gefahr festzu

stel len und mit  diesem auf der Grundlage von § 12 al le im Zu

sammenhang mit  der Gefahrenabwehr notwendigen Fragen bis hin 

zum Begleichen der bei der Gefahrenabwehr entstandenen Kosten 

zu klären.

Derart ige Handlungsmögl ichkeiten und -erfordernisse sind auch 

dann gegeben, wenn z. B. die Organisatoren oder Rädelsführer 

im Ergebnis einer Belehrung erklären, daß sie die von ihnen 

geplante und vorberei tete provokat iv-demonstrat ive Handlung 

nicht mehr durchführen werden. Die von ihnen gesetzte Gefahr 

wirkt  weiter,  wenn die von ihnen inspir ierten anderen Personen 

die geplanten Handlungen ohne die Tei lnahme der Rädelsführer 

real is ieren.

Wirkt eine Gefahr nicht mehr, ist  es grundsätzl ich nicht mehr 

mögl ich, eine Sachverhaltsklärung auf der Grundlage des VP- 

Gesetzes durchzuführen.

Damit wird jedoch nicht negiert ,  daß die Wahrnehmung der Be

fugnis gemäß § 12 auch gestattet ist ,  um festzustel len, ob die 

Gefahr tatsächl ich in der Form besteht,  wie es aus den vorl ie

genden Informationen hervorgeht.  Insbesondere die Mögl ichkeit ,  

festzustel len, ob eine Gefahr tatsächl ich besteht,  er laubt 

es den Diensteinheiten der Linie IX, wenn es die pol i t isch-ope

rat ive Zielstel lung erfordert ,  berei ts bei den ersten, noch un~ 

überprüften Informationen über das Bestehen einer Gefahr sofort  

tät ig zu werden. Der pol i t isch-operat iv bedeutsame Sachverhalt


